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 KOMMEN. STAUNEN. GENIESSEN.     Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg öffnen, be-

wahren, entwickeln und vermarkten 63 historische Monumente im deutschen Südwesten. 2019 besuchten rund 4 

Mio. Menschen diese Originalschauplätze mit Kulturschätzen von höchstem Rang: darunter Schloss Heidelberg, 

Schloss und Schlossgarten Schwetzingen, das Residenzschloss Ludwigsburg, Schloss und Schlossgarten Weikers -

heim, UNESCO-Welterbe Kloster Maulbronn, Kloster und Schloss Salem sowie die Festungsruine Hohentwiel.  

 
IHR PRESSEKONTAKT     Presse- und Medienservice der 

Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bei 

der Staatsanzeiger-Agentur: Telefon +49(0)7 11.6 66 01 38, 

presseservice@schloesser-und-gaerten.de 

  
 

BILDDOWNLOAD    Fotografien der Monumente 

in druckfähiger Qualität finden Sie im Internet 

unter: www.schloesser-und-gaerten.de (Bereich 

„Presse“/„Pressebilder“). 
  

 

 

Der Hohenstaufen ist besonders an Silvester ein beliebter Aussichtspunkt. 

Besucherinnen und Besucher können das Panorama beim Jahreswechsel wie 

gewohnt genießen – das Abfeuern von Raketen und Feuerwerkskörpern ist 

jedoch untersagt. Zum Schutz der Menschen und der Umwelt weisen die 

Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg auf das 

Feuerwerksverbot hin. 

 

NATURSCHUTZ VOR RAKETENGLANZ 

Der Hohenstaufen ist ein beliebtes Ausflugsziel. Auf dem Bergkegel finden sich nicht 

nur die Überreste einer mächtigen Burg. Er ist auch wegen seiner herausragenden 

Aussicht über die Stadt Göppingen und das Stauferland bekannt – gerade an Silvester 

beobachten Burggäste vom Plateau aus gerne das Feuerwerk zum Jahreswechsel. Auch 

in der Nacht von 2023 auf 2024 sind alle Gäste herzlich willkommen auf dem 

Hohenstaufen. Wie in den Jahren zuvor gilt wieder ein Feuerwerksverbot. Das Abfeuern 

von Raketen und Feuerwerkskörpern ist auf dem Gelände der Burgruine untersagt. Die 

Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bitten um Verständnis und 

Rücksichtnahme. Denn der Schutz der Menschen, der Burgruine und natürlich auch der 

umliegenden Natur ist wichtig. Das Feuerwerksverbot auf dem Stauferberg beruft sich 

auf § 41 des Waldgesetzes für Baden-Württemberg. Die Staatlichen Schlösser und 

Gärten setzen auf die Vernunft aller, das Jahr 2024 auch ohne Raketen, Fontänen und 

Böller auf dem Hohenstaufen zu begrüßen. 

Burgruine Hohenstaufen 

Feuerwerksverbot an Silvester: Panorama 

genießen ohne Raketen 
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SERVICE UND INFORMATION 

ÖFFNUNGSZEITEN 

tagsüber frei zugänglich 

 

KONTAKT 

Führungen, Veranstaltungen und Informationen zum Hohenstaufen 

Hohenstaufen – ipunkt im Rathaus 

Hauptstraße 1 

73033 Göppingen 

+49(0)71 61.65 04 444 

+49(0)71 61.65 04 409 

ipunkt@goeppingen.de 

www.burgruine-hohenstaufen.de 

www.schloesser-und-gaerten.de 

mailto:ipunkt@goeppingen.de

